
Übereinstimmung, daß besonders die Rechtspflege
organe alle Möglichkeiten des Gesetzes ausschöpfen 
müssen, um die regelmäßige Unterhaltsleistung zu 
sichern.
In diesem Zusammenhang lenkte Frau Direktor Pfeu- 
fer die Aufmerksamkeit des Plenums auf ein weite
res Problem. In vielen Fällen bestehe die Notwendig
keit einer schnellen Zuweisung anderweitigen Wohn- 
raums für den Nichterziehungsberechtigten, weil durch 
eine oft lange Zeit weiterbestehende Wohngemeinschaft 
der geschiedenen Ehegatten das mit der Scheidung ver
folgte Ziel, die Kinder vor weiteren Auseinanderset
zungen zwischen den Eltern zu bewahren, nicht er
reicht wird. Teilweise treten bei den Kindern schwe
rere Störungen als bei bestehender Ehe ein. Das erfor
dert eine rechtzeitige Zusammenarbeit der Gerichte 
mit den Abteilungen Wohnraumlenkung der örtlichen 
Organe, die in diesen Fällen im Interesse der Kinder

dem zur Räumung der Ehewohnung Verpflichteten 
bevorzugt Wohnraum zuweisen müßten.
In seinem Schlußwort hob Präsident Dr. T o e p 1 i t z 
hervor, daß sich das Thema der 5. Plenartagung sinn
voll in die umfassenden Bemühungen von Partei und 
Regierung zur Entwicklung und Förderung sozialisti
scher Familienbeziehungen und in die diesbezügliche 
Aufgabenstellung des Obersten Gerichts einordne. Der 
Erfahrungsaustausch habe wertvolle Anregungen und 
Gedanken vermittelt, wie die Gerichte ihren spezifi
schen Beitrag dazu leisten können. Diese Hinweise in 
der praktischen Tätigkeit der Richter wirksam werden 
zu lassen sei eine wichtige Leitungsaufgabe des Ober
sten Gerichts, der Bezirksgerichte und der Direktoren 
der Kreisgerichte.
Zum Abschluß seiner 5. Tagung bestätigte das Plenum 
den Bericht des Präsidiums als Arbeitsgrundlage.

Läu.

Informationen
Auf Einladung des Ministers der Justiz der Demokra
tischen Volksrepublik Algerien, Dr. Benhamouda, weilte 
der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
der DDR und Minister der Justiz, Heusinger, als Lei
ter einer Delegation vom 25. November 1972 bis zum 
5. Dezember 1972 in der Demokratischen Volksrepublik 
Algerien.
Unmittelbarer Anlaß zu dieser Reise war die Unter
zeichnung des Vertrags über den Rechtsverkehr in Zi
vil-, Familien- und Strafsachen, die am 2. Dezember 
1972 von den Justizministern der miteinander befreun
deten Staaten vollzogen wurde. Beide Seiten infor
mierten sich über die Entwicklung der Rechtspflege 
ihrer Länder und die dabei gesammelten Erfahrungen. 
Es fanden vielfältige Gespräche im Ministerium der 
Justiz, beim Obersten Gericht, in örtlichen Gerichten 
und Verwaltungsorganen in Algier, in den Wylajaten 
Constantine, Annaba und Quargla, in der Nationalen 
Verwaltungsschule ENA, in einer Einrichtung des Straf
vollzugs sowie in Großbetrieben der Grundstoffindu
strie, der Energiewirtschaft, der Metallurgie und der 
Landwirtschaft statt.
Die Delegation des Ministeriums der Justiz der DDR 
war tief beeindruckt vom konsequenten antiimperiali
stischen Kampf des algerischen Volkes, das auch bei 
der Justizreform in der historisch kurzen Zeit seit der 
Zerschlagung der Kolonialherrschaft große Erfolge er
zielt hat. Das algerische Recht, das seit 1962 annähernd 
zur Hälfte neu geschaffen wurde und das Ende 1974 
vollständig erneuert sein wird, dient dem zuverlässi
gen Schutz der fortschrittlichen gesellschaftlichen Ent
wicklung und wirkt als wichtiges Instrument zur Ge
staltung der revolutionären gesellschaftlichen Verhält
nisse, in denen das Wohl des arbeitenden Menschen im 
Mittelpunkt steht.
Der algerische Justizminister war besonders an Infor
mationen über die Entwicklung der Gerichte und der 
Gesetzgebung auf dem Gebiet der Rechtspflege in den 
verschiedenen Etappen der revolutionären Entwicklung 
in der DDR interessiert. Eine entsprechende Ausar
beitung des Ministeriums der Justiz der DDR wird bei 
der Weiterbildung der Richter und Staatsanwälte der 
Demokratischen Volksrepublik Algerien verwendet 
werden.
Minister Heusinger wurde auch vom Vorsitzenden des 
Revolutionsrates und Ministerrates der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien, Houari Boumedienne, zu einem 
herzlichen und freundschaftlichen Gespräch empfangen.

*

Am 13. Dezember 1972 konstituierte sich das neu gebil
dete Kollegium beim Generalstaatsanwalt der DDR. Es
setzt sich aus leitenden Vertretern der Staatsanwalt
schaft und mehreren Rechtswissenschaftlern zusammen.

Generalstaatsanwalt Dr. Streit gab der Erwartung Aus
druck, daß das Kollegium helfen werde, grundlegende 
Probleme der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit in 
Durchführung der Beschlüsse des VIII. Parteitages der 
SED zu klären und zu bewältigen. Das erfordere, rea
listisch und ohne Scheu die Fragen, die das Leben stellt, 
aufzugreifen und Schritt für Schritt Lösungen zuzufüh
ren — auf hohem theoretischen Niveau, aber unter Ver
zicht auf jeglichen wissenschaftlichen Prunk.
Zur Debatte standen der Arbeitsplan der Staatsanwalt
schaft für 1973 und die künftige Regelung für die zen
tral geleitete analytische Arbeit der Staatsanwälte. Die 
entsprechenden Vorlagen, die der Stellvertreter des 
Generalstaatsanwalts Dr. Harrland begründete, lösten 
einen lebhaften Meinungsaustausch aus.
Bestimmend für die Diskussion war die Auffassung, 
daß es in der nächsten Zeit vor allem darauf ankommt, 
die B e k ä m p f u n g  der Kriminalität wirkungsvoller 
zu gestalten. Das verlangt von den Justiz- und Unter
suchungsorganen ein einheitliches Wirken vorrangig 
in folgende eng zusammengehörige Richtungen:
— konsequente, schleunige und konzentrierte Verfol

gung aller Straftaten;
— entschiedener, differenzierter Einsatz der Maßnah

men strafrechtlicher Verantwortlichkeit;
— zielgerichtet und differenziert organisierte öffent

liche Wirkung der Strafverfahren.
Dazu gehört die volle Durchsetzung der Eigenverant
wortung jedes Organs im jeweiligen Verfahrenssta
dium. Die Staatsanwaltschaft hat zur Durchsetzung der 
richtigen Strafpraxis ihre rechtlichen Mittel (insbeson
dere Protest und Kassationsantrag) prinzipieller auszu
schöpfen. Die konsequente Bekämpfung aller Straftaten 
ist als eine wesentliche Bedingung für die Verwirkli
chung der vom VIII. Parteitag beschlossenen Hauptauf
gabe anzusehen. Der unbedingte Schutz des Sozialismus 
und jedes Bürgers vor kriminellen Anschlägen und 
eine eherne Rechtssicherheit überhaupt sind immanen
ter, unveräußerlicher Bestandteil der Hauptaufgabe. 
Die Gewißheit des bedingungslosen Schutzes vor jegli
chen Rechtsverletzungen gehört zum Lebensniveau im 
Sozialismus.
Ohne Zweifel wächst die Rolle der Vorbeugung gegen 
die Kriminalität bei der Gestaltung des entwickelten 
Sozialismus. Das weitere Vorankommen in dieser Be
ziehung ist einerseits entscheidend von der gesamtge
sellschaftlichen Entwicklungsreife und andererseits da
von abhängig, daß schrittweise konkrete und in An
sehung des erreichten sozialistischen Entwicklungs
standes wirklich lösbare Vorbeugungsaufgaben gestellt 
werden. Der entscheidende Beitrag der Justiz- und Un
tersuchungsorgane ist eine wirkungsvolle B e k ä m p 
f u n g  der Straftaten.
Im Verlauf der Gestaltung der entwickelten sozialisti-

52


